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Vorschau auf kulturelle und sportliche Veranstaltungen sowie gesellschaftliche Ereignisse 2015

13.02. Apotheke am Bahnhof, Hainichen 037207/68810

14.02. Stadt- u. Löwen-Apotheke, Mittweida 03727/2374

15.02. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306

16.02. Ratsapotheke, Mittweida 03727/612035

17.02. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222

18.02. Löwen-Apotheke, Frankenberg 037206/2222

19.02. Rosen-Apotheke, Hainichen 037207/50500

20.02. Ratsapotheke, Mittweida 03727/612035

21.02. Merkur-Apotheke, Mittweida 03727/92958

22.02. Luther-Apotheke, Hainichen 037207/652444

23.02. Rosenapotheke, Mittweida 03727/9699600

24.02. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306

25.02. Sonnen-Apotheke, Mittweida 03727/649867

26.02. Apotheke am Bahnhof, Hainichen 037207/68810

27.02. Stadt- u. Löwen-Apotheke, Mittweida 03727/2374

28.02. Katharinen-Apotheke, Frankenberg 037206/3306

01.03. Hirsch-Apotheke, Mittweida 03727/94510

Apotheken-Notdienste
Mo. – Fr. 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr

Sa. 12.00 Uhr – 8.00 Uhr, So. 8.00 Uhr – 8.00 Uhr

Apotheken-Notdienste
Sonn- und Feiertagsdienst

in Frankenberg (10.30 – 11.30 Uhr)

22.02. Leo-Apotheke, Frankenberg 037206/887183

01.03. Sonnen-Apotheke, Frankenberg 037206/47051
Kassenärztlicher Notfalldienst

Kostenlose bundesweit geltende Telefonnummer:

116 117
zur Erfragung der aktuellen Bereitschaften.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
jeweils von 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr

Notrufnummern

Polizei 110
Feuerwehr, DRK Rettungsdienst und
Ärztl. Notdienst 112
Revier Frankenberg (037206) 5431
DRK Krankentransport (03731) 19222

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst

Landkreis Mittelsachsen Tel.: 03727/19292

Wochenenddienste Zahnärzte
Samstag 8 – 11 Uhr, Sonn- u. Feiertag 9 – 11 Uhr

www.zahnaerzte-in-sachsen.de

14.02. – 15.02.15 ZÄ Kuban � 2549
21.02. – 22.02.15 Dr. Meusel � 4180
28.02. – 01.03.15 ZÄ Kumpf � 2314

20.02. (18.00 Uhr) – 27.02. (6.00 Uhr) TA Simon
Mühlbacher Straße 8, Frankenberg
Tel. 03 72 06 /7 40 85 o. 01 72 / 3 63 01 11

06.03. (18.00 Uhr) – 13.03. (6.00 Uhr) Dr. Schmidt
(nur Kleintiere) Humboldtstraße 18, Frankenberg
Tel. 03 72 06 / 88 09 44 o. 01 72 / 3 60 14 66

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den
örtlichen Tageszeitungen.
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Bereitschaftsdienste

Das Amtsblatt erscheint 2-mal monatlich kostenlos
für alle Haushalte. Amtsblatt auch online unter:
www.frankenberg-sachsen.de

Herausgeber:
Die Stadt Frankenberg/Sa.
E-Mail: amtsblatt-frankenberg@rossberg.de
Internet: www.frankenberg-sachsen.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil:
der Bürgermeister der Stadt Frankenberg/Sa.
Markt 15, 09669 Frankenberg/Sa.

für amtliche Mitteilungen aus den Ortschaften: die jeweiligen Ortsvorsteher
für den Inhalt unter der Rubrik Informationen: die aufgeführten Verfasser

Verantwortlich für Redaktion/Anzeigen/Druck:
Design & Druck C.G.Roßberg, Gewerbering 11, 09669 Frankenberg/Sa.
Telefon: 03 72 06/33 11 oder 33 10, Fax: 03 72 06/20 93
E-Mail: anzeigen@rossberg.de, amtsblatt-frankenberg@rossberg.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 – 17.00 Uhr

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: Mi., 18.02.2015 (12.00 Uhr)
Nach diesem Termin eingereichte Artikel
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Erscheinungstag nächste Ausgabe: Fr., 27.02.2015

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

14.02. 19.33 Uhr 2. Abendveranstaltung Landgasthaus Frankenberger
Wiesengrund Carnevalsverein e.V.

20.02. 20.30 Uhr Frankenberger Tanznacht Stadtpark Veranstaltungs- und Kultur
mit „The Firebirds“ Frankenberg GmbH Frankenberg/Sa.

21.02. 8.00 – 12.00 Uhr Blutspende-Termin Haus der Vereine DRK-Ortsverein
Frankenberg Frankenberg

22.02. 15.30 Uhr Comedyshow Frieda Braun – Stadtpark Veranstaltungs- und Kultur
„Rolle Vorwärts“ Frankenberg GmbH Frankenberg/Sa.

23.02. 14.00 – 19.00 Uhr Blutspende-Termin Haus der Vereine DRK-Ortsverein
Frankenberg Frankenberg

25.02. 15.00 Uhr Frankenberger Kränz’l – Stadtpark Veranstaltungs- und Kultur
Seniorennachmittag mit Duo Kontrast Frankenberg GmbH Frankenberg/Sa.
„Die klingenden Saxophone“

26.02. 14.30 Uhr Cafe Auszeit – Clubraum Seniorenhaus Diakonie Flöha der Ev.-
Dieses Angebot gibt es jeden letzten „Im Sonnenlicht“ Luth. Landeskiche Sachsen
Donnerstag im Monat. i. Kirchbez. Marienberg e.V.

26.02. 19.30 Uhr Multivisionsshow „Transilvanien“ Stadtpark Veranstaltungs- und Kultur
Frankenberg GmbH Frankenberg/Sa.

27.02. 17.00 Uhr „Theateraufführung – Heiner Müller“ Liebhaberkino „Welt-Theater“ Martin-Luther-Gymnasium
Schüler des MLG setzen sich kreativ mit Frankenberg /Haus der Vereine / Frankenberg/Sa.
den Werken von Heiner Müller auseinander. Sportplatz Jahnkampfbahn
Hierbei ergründen sie die Gefahr der indi-
viduellen Entfremdung durch damalige und
heutige Gesellschaftssysteme.
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Mitteilungen des Bürgermeisters

Öffentliche Bekanntmachung – Festsetzung der Grundsteuer 2015 durch öffentliche Bekanntmachung

Aufgrund der Vorschriften aus § 27 Abs. 3
des Grundsteuergesetzes vom 7. August
1973 (BGBI. IS. 965), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 1. September 2005 (BGBI. I S.
2676) in Verbindung mit § 7 Abs. 3 des
Sächsischen Kommunalabgabengesetztes
(Sächs.KAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. August 2004
(SächsGVBI. S. 418), zuletzt geändert durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Juli 2005
(Sächs.GVBl. S. 167, 176), berichtigt am 28.
Oktober 2005 (SächsGVBl. S. 306) macht
die Stadt Frankenberg/Sa. Folgendes
bekannt: Der Stadtrat der Stadt Franken-
berg/Sa. hat bisher die Haushaltsatzung für
das Jahr 2015 noch nicht erlassen. Lt. § 78
der SächsGemO gelten deshalb bis zum
Inkrafttreten der Haushaltsatzung 2015 die
Hebesätze des Vorjahres.
Für diejenigen Schuldner der Grundsteuer,
die im Kalenderjahr 2015 die gleiche Grund-
steuer wie im Kalenderjahr 2014 zu entrich-
ten haben und insoweit bis zum heutigen
Tage keinen anders lautenden Bescheid

erhalten haben, wird die Grundsteuer hier-
mit durch öffentliche Bekanntmachung fest-
gesetzt. Für die Steuerschuldner treten mit
dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn
ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steu-
erbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer
kann innerhalb eines Monats nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadt Frankenberg/Sa., Markt 15, 09669
Frankenberg/Sa. einzulegen.

Steuerzahlungstermin für
Grund- und Gewerbesteuer
Am 15. Februar 2015 sind die Raten für das
I. Quartal 2015 der Grundsteuer sowie der
Gewerbesteuervorauszahlungen an die
Stadt Frankenberg/Sa. fällig.
Steuerzahler, die keinen Lastschrifteinzug

oder Dauerauftrag vereinbart haben, werden
gebeten, die Steuerbeträge unter Angabe
ihres Buchungszeichens als Zahlungsgrund
auf folgendes Konto bei der

Volksbank Mittweida
BIC: GENODEF1MIW
IBAN: DE 11 8709 6124 0197 4800 25

zu überweisen.

Für die Überweisung der Steuerraten wer-
den keine Zahlscheine durch die Stadtver-
waltung verschickt.
Um das Versäumen der Zahlungsfälligkeiten
zu vermeiden, besteht die Möglichkeit, dem
Steueramt im Rathaus Zi. 214 eine Ermäch-
tigung zum Einzug der Forderungen vom
Konto des Steuerpflichtigen zu erteilen. Für
Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Tele-
fonnummer 037206 64136 gern zur Verfü-
gung.

Frankenberg/Sa., den 30.01.2015

gez. i.A. Angelika Korsten
Kämmerin

Richtlinie zur Wahlwerbung in der Stadt Frankenberg/Sa.
zu den Landratswahlen am 07. Juni 2015 und (sofern erforderlich) am 21. Juni 2015

I. Wahlwerbung mit Wahlplakaten

1. Wahlwerbung mit Wahlplakaten in der
Größe A1, A 2 oder kleiner wird im
Rahmen der Sondernutzung nach
dem Sächs. Straßengesetz zugelas-
sen.

2. Als Gesamtstückzahl pro Wählerverei-
nigung, Partei oder Einzelkandidat
werden in der Stadt Frankenberg/Sa.
einschließlich den Ortsteilen 140 Stück
genehmigt.

3. Sämtliche Aktivitäten der Wahlwer-
bung auf öffentlichen Flächen sind
mind. 2 Wochen vor der beabsich-
tigten Ausübung der Wahlwerbung bei
der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.
zu beantragen.

4. Eine Genehmigung zur Wahlplakatie-
rung wird ab dem 26.04.2015 (ab 6
Wochen vor dem Wahltag) erteilt.

5. Die Frist zur Beseitigung der Wahlpla-
kate wird mit einer Woche nach Wahl-
tag auf den 14.06.2015 festgesetzt.
Sollte ein 2. Wahltermin am 21. Juni
2015 stattfinden, wird der Frist zur
Abnahme bis zum 28.06.2015 verlän-
gert.

6. Auflagen und Bedingungen
6.1. Bei der Plakatierung im Straßenraum

sind die Vorschriften der Straßenver-
kehrsordnung zu beachten. Die Plaka-
tierung ist deshalb an solchen Stellen
untersagt, wo eine konkrete Gefahr
der Beeinträchtigung der Verkehrssi-
cherheit besteht.

6.1.1 Die Plakatierung wird untersagt:
- 30 m vor Kreuzungsbereichen und
Lichtsignalanlagen

- an Verkehrszeichen, Hinweisschil-
dern, Vorwegweisern und
innerörtlichen Wegweisern

- an Verkehrsleiteinrichtungen(Ketten-
und Geländerabsperrungen)

- an Brückengeländern
- 80 m vor Bahnübergängen

6.1.2 Das Bekleben von technischen Anla-
gen der Stadt sowie städtischen Ge-
bäudeflächen jeglicher Art ist unter-
sagt.

6.2. Die Befestigung von Plakaten an Bäu-
men ist untersagt.

7. Werbeelemente wie Großaufsteller,
Spannbänder und Banner sind auf
Grund nicht vorhandener öffentlicher
Verkehrsflächen über privatrechtliche
Verträge (die städtischen Flächen
betreffend) mit der Stadtverwaltung
Frankenberg/Sa., Markt 15, 09669
Frankenberg/Sa., Sachgebiet Liegen-
schaften abzuschließen.

II. Wahlwerbung durch Informationsstände
1. Informationsstände bedürfen der

Genehmigung im Sinne der Sonder-
nutzungssatzung. Die Flächeninan-
spruchnahme ist ca. 14 Tage vorher
zu beantragen.

2. An Wochenmarkttagen (donnerstags)
muss die Genehmigung von Informa-
tionsständen auf dem Markt vom
Marktmeister eingeholt werden.

III. Lautsprechereinsatz
Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46
Absatz 1 Nr. 9 StVO von dem Verbot des
Betriebes von Lautsprechern auf öffentli-
chen Straßen der Stadt Frankenberg zum
Zwecke des Betreibens von Lautsprecher-

anlagen zur Wahlwerbung werden nicht
erteilt. Dies betrifft auch die Nutzung im
Rahmen von Informationsständen.

IV. Zuwiderhandlungen des Beschlusses
bzw. der Sondernutzung

1. Bei Missachtung der Auflagen wird
per Bescheid eine Abstellung der
Mängel innerhalb einer Frist von 1 bis
3 Tagen verlangt. Eine Ersatzvornah-
me ist anzudrohen. Werden die Män-
gel nicht abgestellt, so wird eine
Ersatzvornahme per Bescheid vorge-
nommen.
(Kosten werden nach Aufwand be-
rechnet.) Die Ordnungswidrigkeit wird
nach dem Ordnungswidrigkeitenge-
setz geahndet.

2. Zusätzlich liegt beim Tatbestand nach
IV. Abs. 1 eine ungenehmigte Sonder-
nutzung der Straßen vor, welche laut
Sondernutzungssatzung § 10 mit
einer Geldbuße geahndet werden.
Diesbezüglich entfällt die Gebühren-
befreiung für die nicht genehmigte
Anzahl von Plakaten.

V. Veröffentlichung
Die Richtlinie tritt mit der Veröffentlichung in
Kraft.

Frankenberg/Sa., den 13.02.2015

Thomas Firmenich
Bürgermeister
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Veröffentlichung der Beschlüsse des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Immobilien vom 20.01.2015
– Öffentlicher Teil –

TOP 3
Beschluss zur Vergabe der Planungsleistungen für die Dachsa-
nierung in der Kita „Wasserflöhe“
Vorlage: 5.0-101/2015

Beschluss: Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes „Immobilien
der Stadt Frankenberg/Sa.“ beschließt, den Auftrag zur Realisierung
der Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des
Dachbereichs in der Kita „Wasserflöhe“ an das Büro IPROPLAN
Chemnitz in Höhe von 13.000,00 Euro zu vergeben.

TOP 4
Beschluss zum Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 801
Gemarkung Frankenberg (Humboldtstraße 25)
Vorlage: 5.0-102/2015

Beschluss: Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Immobilien
beschließt den Verkauf einer ca. 1.000,00 m² großen Teilfläche des
Flurstückes 801 (Humboldtstr. 25) an die Fam. Kapatselis zum Kauf-
preis von 19.000,00 Euro.

Stellenausschreibung

Die Stadt Frankenberg/Sa. hat die Stelle
der/des Leiterin/Leiters des Hortes „der
Astrid Lindgren Grundschule“ Frankenberg
zum 01. Oktober 2015 neu zu besetzen.
Die Stelle ist mit Vollzeitbeschäftigung ver-
bunden.
Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe
S 17 entsprechend des Tarifvertrages für
den Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD.
Der Hort bietet derzeit für 300 Kinder eine
qualitativ hochwertige und zeitlich flexible
Kinderbetreuung von 6.00 Uhr – 17.00 Uhr
an. Ein Ganztagsangebot steht den Kindern
der 2. bis 4. Klasse zur Verfügung. Die Kin-
der der 1. Klasse werden im Klassenver-
band betreut.
Die Beziehung und Bindung zu den Kindern
steht im Mittelpunkt unserer Tätigkeit. Die
individuelle Kindesentwicklung sind Be-
standteile unseres pädagogischen Profils.
Im Rahmen von regelmäßigen Leiterinnen-
beratungen findet ein reger Gestaltungs-
und Erfahrungsaustausch statt.

Wir suchen
• Eine engagierte Persönlichkeit mit einem
Abschluss als Dipl.-Sozialpädagogin/ Dipl.-
Sozialpädagoge (oder gleichwertige Aus-
bildung), möglichst mit Erfahrungen in
einer Leitungsfunktion.

• Vorteilhaft sind Kenntnisse im Sozialma-
nagement bzw. die Bereitschaft, sich in
diesem Bereich zukunftsorientiert weiter-
zubilden.

• Eine selbstständige und präzise Arbeits-
weise, Belastbarkeit, Führungskompe-
tenz, Durchsetzungsvermögen und ein
reflektierter kooperativer Führungsstil soll-
ten in dieser Funktion eine Selbstver-
ständlichkeit sein.

• Erforderlich ist ebenso ein sicheres Auftre-
ten in der Kindertageseinrichtung, der
(Fach-)Öffentlichkeit und städtischen Gre-
mien.

• Erwartet wird der Aufbau eines guten und
kooperativen Arbeitsverhältnisses zur
Schule.

• Der/die Bewerber/-in sollte über pädago-
gische Fachkompetenz und über eine
mindestens zweijährige Erfahrung in der
Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern in Tageseinrichtungen im Alter
von 6-11 Jahren verfügen.

• Die konzeptionelle Entwicklung der päda-
gogischen Arbeit im Team – analog der
gesamtgesellschaftlichen Veränderungen
und Anforderungen – sollte ein selbstver-
ständlicher Bestandteil der fachlichen
Ausrichtung sein.

• Der/die Bewerber/-in soll in unmittelbaren
und direkten regelmäßigen Kontakt zu den
Kindern stehen und die Eltern in die Hort-
arbeit mit einbeziehen.

Wir bieten
• Gestaltungsmöglichkeiten und Weiterent-
wicklung der pädagogischen Konzeption

• eigenverantwortliches Arbeiten

• ein engagiertes, motiviertes Team
• Freistellung von der Gruppenarbeit
• regelmäßiger Erfahrungsaustausch der
Kita- Leiterinnen der Stadt Franken-
berg/Sa.

• umfangreiche Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten bis hin zur Weiterqualifizie-
rung

• Unterstützung bei der Wohnungssuche

Bewerbungen können bis zum 20.03.2015 an
den Bürgermeister gerichtet werden.
Stadtverwaltung Frankenberg
Markt 15, 09669 Frankenberg/Sa.

Die Bewerbungen (kopierfähige Papiere)
erbitten wir mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugniskopien, Tätigkeitsnach-
weise und Lichtbild).

Außerdem fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte
grundlegende konzeptionelle Gedanken zur
Arbeit in einem Hort bei (maximal 2 DIN
A-4-Seiten / Schriftgrad 12).

Schwerpunkte sollten dabei die grundsätz-
lich fachliche Ausrichtung im Hinblick auf
den Sächsischen Erziehungs- und Bil-
dungsplan, die Zusammenarbeit mit Famili-
en und die Beteiligung der Hortkinder sowie
eine generelle und teamorientierte Vorstel-
lung für die Arbeit in einem offenen Hort-
konzept sein.

Firmenich, Bürgermeister

Zentrale Verwaltung

Amtliche Bekanntmachungen

Standesamtliche NachrichtenStandesamtliche Nachrichten

Geburten:

16.01.2015 Svea Strobel 25.01.2015 Alia Paulenz

18.01.2015 Aurelia Baumann 29.01.2015 Nele Golbs

24.01.2015 Josy Schreiter

Sterbefälle:
29.01.2015 Brunhilde Martha Sauer geb. Bönisch, 83 Jahre,

Hauptstr. 1 d, 09669 Frankenberg/Sa./ OT Irbersdorf

30.01.2015 Martha Ilse Poppe geb. Lippoldt, 99 Jahre,

Einsteinstr. 2, 09669 Frankenberg/Sa.

30.01.2015 Friedrich Johannes Schmidt, 82 Jahre,

Schönborner Str. 24, 09669 Frankenberg/Sa.,

OT Sachsenburg

Ute Nebe

Leiterin Standesamt
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aus Frankenberg
Frau Dorothea Hornig zum 78. Geburtstag am 30.01.2015

Frau Herta Ludwig zum 88. Geburtstag am 30.01.2015

Frau Eugenie Tschirner zum 78. Geburtstag am 30.01.2015

Frau Helene Czech zum 83. Geburtstag am 31.01.2015

Frau Ilse Kunze zum 89. Geburtstag am 31.01.2015

Frau Edith Herziger zum 80. Geburtstag am 01.02.2015

Frau Eva Markwar zum 95. Geburtstag am 01.02.2015

Herrn Rolf Prieskorn zum 77. Geburtstag am 01.02.2015

Herrn Martin Sauermann zum 85. Geburtstag am 01.02.2015

Herrn Lothar Schmidt zum 75. Geburtstag am 01.02.2015

Herrn Rolf Zimmermann zum 76. Geburtstag am 01.02.2015

Frau Ingeborg Bienwald zum 78. Geburtstag am 02.02.2015

Herrn Kurt Hartig zum 79. Geburtstag am 02.02.2015

Frau Johanna Meyer zum 92. Geburtstag am 02.02.2015

Frau Margarete Thiel zum 80. Geburtstag am 02.02.2015

Frau Christa Ihle zum 87. Geburtstag am 03.02.2015

Frau Sigrid Jobst zum 78. Geburtstag am 03.02.2015

Frau Freya Klose zum 77. Geburtstag am 03.02.2015

Frau Liane Claus zum 77. Geburtstag am 04.02.2015

Frau Lisa Grünert zum 80. Geburtstag am 04.02.2015

Herrn Manfred Schmidt zum 78. Geburtstag am 04.02.2015

Frau Christa Weis zum 79. Geburtstag am 04.02.2015

Frau Lotte Arnold zum 95. Geburtstag am 05.02.2015

Frau Elfriede Baltruschat zum 80. Geburtstag am 05.02.2015

Frau Martha Müller zum 88. Geburtstag am 05.02.2015

Frau Erika Vettermann zum 75. Geburtstag am 05.02.2015

Frau Brigitte Heidrich zum 75. Geburtstag am 06.02.2015

Herrn Konrad Nobis zum 79. Geburtstag am 06.02.2015

Frau Käte Schwarz zum 76. Geburtstag am 06.02.2015

Frau Lisa Dierschke zum 75. Geburtstag am 07.02.2015

Frau Ingetraud Hähner zum 76. Geburtstag am 07.02.2015

Frau Lina Pfeifer zum 89. Geburtstag am 07.02.2015

Herrn Harri Schuchardt zum 83. Geburtstag am 07.02.2015
Frau Helmtraud Schwarz zum 80. Geburtstag am 08.02.2015
Frau Ursula Teufert zum 81. Geburtstag am 08.02.2015
Frau Waldtraude Finsterbusch zum 88. Geburtstag am 09.02.2015
Herrn Hans Plagwitz zum 91. Geburtstag am 09.02.2015
Frau Anneliese Plaschke zum 83. Geburtstag am 09.02.2015
Herrn Armin Kretzschmar zum 75. Geburtstag am 10.02.2015
Frau Helga Zoll zum 78. Geburtstag am 10.02.2015
Frau Melitta Demuth zum 75. Geburtstag am 11.02.2015
Herrn Konrad Kermer zum 81. Geburtstag am 11.02.2015
Herrn Karl Köhler zum 75. Geburtstag am 11.02.2015
Herrn Hans-Ulrich Müller zum 75. Geburtstag am 11.02.2015
Herrn Werner Neumann zum 80. Geburtstag am 11.02.2015
Frau Edith Schramm zum 84. Geburtstag am 11.02.2015
Frau Margot Ulbricht zum 82. Geburtstag am 11.02.2015
Frau Brigitte Köhler zum 75. Geburtstag am 12.02.2015
Herrn Helmut Tschirner zum 82. Geburtstag am 12.02.2015

aus Mühlbach/Hausdorf
Herrn Manfred Hempe zum 82. Geburtstag am 03.02.2015
Herrn Lothar Fleischer zum 79. Geburtstag am 07.02.2015
Frau Irmgard Rudolph zum 80. Geburtstag am 10.02.2015

aus Dittersbach
Frau Ewa Schubert zum 75. Geburtstag am 31.01.2015
Frau Ruth Küpper zum 77. Geburtstag am 03.02.2015
Herrn Rolf Engelmann zum 81. Geburtstag am 09.02.2015
Frau Alice Boyens zum 80. Geburtstag am 12.02.2015

aus Sachsenburg/Irbersdorf
Frau Anna Reichel zum 75. Geburtstag am 05.02.2015
Herrn Wolfgang Hofmann zum 76. Geburtstag am 06.02.2015

aus Langenstriegis
Herrn Günther Naumann zum 81. Geburtstag am 09.02.2015

Wir gratulieren nachträglich den Jubilaren

Eigenbetrieb Bildung, Kultur und Sport

Museum Rittergut Frankenberg – Winterferien: Drei Ausstellungen laden zum Besuch ein.

Die noch bis 1. März laufende Ausstel-
lung „Aus der Werkstatt des Weihnachts-
mannes – Holzspielwaren aus dem alten
Grünhainichen und Umgebung“ bietet
sich besonders während der Winterferien
zum Besuch an.

Gezeigt werden eine große Anzahl wunder-
barer Holzspielsachen aus Urgroßmutters Zeit,
deren Mittelpunkt eine originalgetreue ein-
gerichtete historische Holzspielzeugma-
cher-Werkstatt bildet. Das mit viel Mühe und
Liebe von der Spielzeugsammlergemein-
schaft um Ralph Geisler (Rochhausmühle) in
Szene gesetzte alte Spielzeug lässt nicht
nur Kinderaugen leuchten sondern auch
Erwachsene in die eigne Kindheit zurückbli-
cken.

Gleichzeitig lädt die Gemeinschaftsausstel-
lung von Museum, Archiv und Stadtchronist
Dr. Bernd Ullrich „140. Geburtstag von

Max Kästner“ zum Besuch ein. Mit Max
Kästner wird eine Persönlichkeit unserer
Stadt geehrt, die nicht nur als Lehrer und
Heimatforscher sondern auch als Botaniker
weit über die Grenzen Frankenbergs hinaus
bekannt war. Die wenigsten Frankenberger
werden wissen, dass er der erste Museums-
leiter des Rittergutes, damals Heimatmu-
seum, war.

Unter dem Motto „Liebe“ präsentiert eine
Ausstellung der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung
Werken namhafter Künstler aus dem Besitz
der Stiftung sowie Arbeiten von Leo Lessig,
Olaf Sporbert, Dietmar Weickert, Katja Glän-
zel, Dana Brode, Marcel Kabisch und Uwe
Bayer.

Schülerinnen und Schüler des Bereiches
„Kreatives Gestalten“ der Astrid Lindgren-
Grundschule sind mit einer Gemeinschafts-
arbeit vertreten.

Öffnungszeiten:

Mittwoch und Donnerstag:
10.00 – 12.30 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Freitag, Sonnabend und Sonntag:
13.00 – 16.00 Uhr

Besuche und Führungen außerhalb der Öff-
nungszeiten sowie Geburtstags- und Hoch-
zeitsführungen sowie Führungen mit Mäu-
serich Max sind telefonisch zu vereinbaren.

Eintritt: 2,00 Euro / ermäßigt: 1,00 Euro
(bei Ausstellungen der Leo-Lessig-KUNST-
Stiftung: Erwachsene: 1,00 Euro,
Kinder: frei)

Telefon: 037206/2579 (Museum)
Internet: www.museen-frankenberg.de
E-Mail: museum@frankenberg-sachsen.de

Dana Brode
Fachbereichsleiterin Museen
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Mitteilungen aus den Ortsteilen

Tag der offenen Tür am 28.02.2015
nur für Neuanmeldung Klasse 5

Im Mittelpunkt stehen die zukünftigen Fünftklässler, die an die-
sem Sonnabend die Möglichkeit erhalten, ihre neue Wirkungs-
stätte kennenzulernen. Führungen werden angeboten.

Schulaufnahme Klasse 5 für das Schuljahr 2015/2016 an
der Erich-Viehweg-Oberschule: Für alle Eltern besteht am
28.02.2015 die Möglichkeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr die Kin-
der für die Klasse 5 an der Erich-Viehweg-Oberschule, Alten-
hainer Str. 34, 09669 Frankenberg anzumelden.

Für die Anmeldung sind mitzubringen:

• Aufnahmeantrag • Bildungsempfehlung
Mittelschule

• Zeugniskopie • Kopie der Geburtsurkunde
Halbjahreszeugnis

Öffnungszeiten für die Anmeldung der neuen 5. Klassen:
Sekretariat der EVS vom 02.03. bis 06.03.2015:

Montag: 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag: 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Mittwoch: 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Freitag: 7.00 Uhr bis 09.00 Uhr

Nicola Rupf, Schulsachbearbeiterin
Erich-Viehweg-Oberschule Frankenberg

Anlässlich des Neujahrsempfanges am 18.
Januar eröffnete die Leo-Lessig-KUNST-
Stiftung im Frankenberger Veranstaltungs-
und Kulturforum Stadtpark die erste Aus-
stellung des Jahres 2015.

Unter dem Titel „Dresdner Kunst – zwischen
Weimarer Republik und DDR“ werden in
Stiftungsbesitz befindliche Grafiken be-
kannter Dresdner Künstler gezeigt. Unter
den im Foyer und Treppenhaus präsentier-
ten Arbeiten befinden sich unter anderem

auch Holzschnitte von Lea und Hans Grun-
dig sowie Radierungen von Max und Wil-
helm Lachnit. Die Ausstellung wird nach län-
gerer Verweildauer und vorheriger
Ankündigung innerhalb des Gebäudes auf
die Büroebene, Hammertal 3, Seiteneingang
umziehen.

„Liebe“ lautet das Motto einer im Museum
Rittergut im Advent 2014 eröffneten Aus-
stellung der Leo-Lessig-KUNST-Stiftung, in
der Werken namhafter Künstler aus dem
Besitz der Stiftung sowie Arbeiten des Stif-
ters Leo Lessig sowie der Frankenberger
Künstler Olaf Sporbert, Dietmar Weickert,

Katja Glänzel, Dana Brode, Marcel Kabisch
und Uwe Bayer vorgestellt werden.

Auch die Schülerinnen und Schüler des
Bereiches „Kreatives Gestalten“ der Astrid
Lindgren-Grundschule beteiligen sich mit
einer Gemeinschaftsarbeit, die im Rahmen
eines Schülerprojektes der Stiftung unter
Anleitung von Kristiane Schulze und Ste-
phanie Schwarzbold entstand.

Die Ausstellung läuft bis Anfang März
2015.

Dana Brode
Fachbereichsleiterin Museen

Einladung zur öffentlichen Ortschaftsratsitzung

Am 18.02.2015, 19.00 Uhr findet in der „Gaststätte Engelmann“ in Obermühlbach die
nächste Ortschaftsratsitzung statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu herz-
lich eingeladen. Die Tagesordnung umfasst Informationen zu aktuellen Themen, wie z.B.
zur neuen EU-Förderperiode im ländlichen Raum von 2014 bis 2020 und zur Sitzung haben
Bürger die Gelegenheit Fragen zu stellen.

Heiko Heilmann, Ortsvorsteher

Ausstellungen der Leo-Lessig-KUNST Stiftung
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Informationen

Mitteilungen der Stadt Frankenberg/Sa.

Lesen und Rechtschreibung (k)ein Problem?!

Lesen und fehlerfrei schreiben, für viele
Schüler ein Problem. Doch sicheres Lesen
und Schreiben sind wichtige Voraussetzun-
gen, um eine gesamte Schullaufbahn zu
meistern. Auch im späteren Leben geht es
nicht ohne diese Kompetenzen. Eltern ver-
donnern in zweifellos guter Absicht ihre Kin-
der zum Üben oder zur Nachhilfe, ein posi-
tiver Effekt stellt sich kaum oder un-
genügend ein. Für das Selbstbewusstsein
von Kindern hat das nicht selten weitrei-
chende Folgen. Grund genug, etwas anders
zu machen! Warum also nicht einmal schau-
en, welche Strategie gute Rechtschreiber
verwenden? Menschen mit sicherer Recht-
schreibung haben ein Bild vom Wort im
Kopf. Beim Lesen erfasst das Auge den Text
und das Bild gelangt über die Netzhaut ins
Gehirn, welches das dazu gespeicherte
innere Bild sucht und es samt allen dazu
gespeicherten Informationen, wie Klänge,

Bilder, Emotionen etc. zur Verfügung stellt.
Der Leser kann den innerlich gehörten Klag
des Wortes ohne Stocken aussprechen und
erkennt anhand der gespeicherten Assozia-
tionen dessen Bedeutung. Dies alles ge-
schieht im Bruchteil einer Sekunde. Der
Leser hat sowohl den Text gelesen, als auch
den Inhalt verstanden. In genau umgekehr-
ter Weise erfolgt das Rechtschreiben und
das Wort wird aus dem im Gehirn gespei-
cherten Bild quasi abgeschrieben.
Menschen mit Rechtschreibproblemen nut-
zen oft verstärkt ihren auditiven Kanal.
Erkennbar daran, dass sie Wörter vor dem
Schreiben vor sich hersprechen. Ihnen hilft,
den visuellen Kanal zu stärken und so Stück
für Stück einen eigenen Wortspeicher anzu-
legen. Am Anfang erscheint dies bei einer
hohen Fehlerquote vielleicht als endlos dau-
ernde Aufgabe. Eine einfache Rechnung
zeigt, dass das gar nicht so ist. Ein Kind in

der vierten Klasse sollte etwa 4.000 Wörter
beherrschen. Bei einem Diktat mit 100 Wör-
tern und 15 Fehlern werden also rund 15%
des Wortschatzes nicht sicher beherrscht.
Mit der Visualisierungstechnik, die im Lern-
coaching trainiert wird, lernt ein Schüler täg-
lich etwa drei bis fünf vorher fehlerhafte
Wörter, richtig zu schreiben. 15% von 4.000
Wörtern, also rund 600 Wörter können so
innerhalb von etwa vier bis sechs Monaten
sicher angeeignet werden. Hinzu kommt,
dass unser Gehirn Logik liebt und so ähnlich
klingende Wörter mit gleicher Rechtschreib-
regel gleich mitgelernt werden.
Alle, die – noch – Zweifel haben, lade ich
herzlich zu einer Probestunde ein. Termine
gibt es unter 037206/869009.

Bianca Brieke, Lerncoach nlpaed

In der Frankenberger Altstadt tut sich was

In der Frankenberger Altstadt tut sich was.
Für jeden sichtbar ist zum Beispiel die Häu-
serreihe Baderberg 10 bis 14. Doch es kann
und soll nach dem Willen der Stadtplaner
noch mehr passieren. Bund und Freistaat
Sachsen haben dafür Förderprogramme
aufgelegt, zwei greifen in abgegrenzten
Bereichen auch hier in Frankenberg - eines
für den Städtebaulichen Denkmalschutz
und eines für den Stadtumbau Ost (s. Plan).
Beauftragt sich zu „kümmern“, hat die Stadt
die Gesellschaft BayernGrund. Die Grund-
stücksbeschaffungs- und -erschließungs-
Gesellschaft ist dabei nicht nur Ansprech-
partner für die Stadt, sie will vor allem auch
für die Belange privater Hausbesitzer da
sein. Nicht selten sind diese mit der Werter-
haltung oder Instandsetzung ihrer Immobilie
überfordert. Auch weil der Denkmalschutz
Mehraufwendungen vorschreibt, die sie sich
vielleicht leisten würden, oft jedoch nicht
können. Mit festgelegten Vorgehensweisen
kennen sich zudem die wenigsten aus.
Hier nun kommt der „Kümmerer“ Bayern
Grund ins Spiel. Dabei sind die Möglichkei-
ten, unterstützend tätig zu werden, vielfältig.
Angefangen von einer umfangreichen Bera-
tung der Haus- und Grundstückseigentümer
zu allen kleinen und großen Sorgen rund um
die Sanierung einer Immobilie, bis hin zur
Hilfe bei Fragen der Finanzierung, bei der
Suche nach geeigneten Nutzungen sowie
der Fördermittelbeantragung nehmen die
Mitarbeiter die Frankenberger sprichwört-
lich an die Hand. Manchmal sei es auch
schon hilfreich, zwei benachbarte Eigentü-
mer zusammenzubringen, um Chancen eines
gemeinsamen Vorgehens aufzuzeigen. „Es
ist uns wichtig, Hauseigentümer nicht allei-
ne zu lassen mit ihrer Immobilie und vor
allem auch aufzuklären, welche Möglichkei-
ten der Förderung es speziell für jedes ein-
zelne Objekt gibt“, hieß es von Bayern

Grund. „Die Mittel sind da, sie abzurufen
einfacher, als mancher denkt.“
Inzwischen hat Bayern Grund längst auch
ein eigenes Büro in Frankenberg. Ihr
Ansprechpartner dort ist Herr Tino Hofmann
und Frau Uta Berthold (Telefon: 037206/
89 81 05.)
Sprechzeit im Büro am Baderberg 7 ist
Montag (9.00 – 15.00 Uhr), Dienstag (9.00 –
18.00 Uhr), Mittwoch (9.00 – 13.00 Uhr) und
Donnerstag (9.00 – 18.00 Uhr).
Im Büro können auch die Pläne für die
abgegrenzten Innenstadtbereiche im Detail
eingesehen und Interessantes zu Fragen der
Stadtentwicklung in Erfahrung gebracht
werden. Die Beratung ist kostenlos und
unverbindlich, außerhalb der Frankenberger
Bürozeiten auch telefonisch unter:
0371/520 50 14 bzw. 0371/520 50 33.

Bayern Grund – Grundstücksbeschaf-
fungs- und -erschließungs-GmbH
Büro Augustusburger Straße 22
09111 Chemnitz, Telefon: 0371/52 050 0

Die Beschilderung der
Schutzgebiete

wird auch im Jahr 2015 durch die untere
Naturschutzbehörde im Landkreis weiter

fortgesetzt

Auch im Jahr 2015 geht es mit der Schutzge-
bietsbeschilderung im Landkreis Mittelsach-
sen weiter. Durch die Arbeit der vergangenen
Jahre konnten bereits die Baum-Naturdenk-
male sowie eine Vielzahl an Flächennatur-
denkmalen mit der erforderlichen Kennzeich-
nung ausgestattet bzw. erneuert werden.
Darüber hinaus wurden an einigen Schutzge-
bieten Informationstafeln aufgestellt, um
naturschutzfachliches und geologisches Wis-
sen zu vermitteln.
Das Ziel der Kennzeichnung besteht darin,
die ökologisch wertvollen Bereiche zu kenn-
zeichnen und jeden Bürger diese aufzuzei-
gen, um auch in Zukunft die natürlichen
Lebensräume in unserer Region zu schützen,
zu erhalten, zu pflegen und gegebenenfalls
wiederherzustellen.
Der Landkreis Mittelsachsen ist als untere
Naturschutzbehörde neben der Ausweisung
von naturschutzrechtlichen Schutzgebieten
und -objekten auch für deren Kennzeichnung
verantwortlich. Aus diesem Grund ergeht
hiermit der Hinweis, dass auch in den kom-
menden Monaten Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete sowie Flächennatur-
denkmale nach der Kennzeichnungs-
verordnung des Freistaates Sachsen beschil-
dert werden. Das Aufstellen und Anbringen
der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzei-
chen ist durch den jeweiligen Grundstücksei-
gentümer zu dulden. Im Rahmen der Aufstel-
lung wird durch die dazu beauftragten
Mitarbeiter darauf Rücksicht genommen,
dass die bisher ausgeübte Grundstücksnut-
zung nicht unnötig behindert oder sonstige
wirtschaftliche Nachteile begründet werden.
Für Rückfragen zu einzelnen Schutzgebie-
ten und -objekten steht Ihnen die untere
Naturschutzbehörde gern zur Verfügung
(Herr Unverricht; Tel. 03731 799-4015).
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Freitag, 20.02.2015, 20.30 Uhr
Heiße FRANKENBERGER TANZ-
NACHT „THE FIREBIRDS –
Live 2015”

Die „Heiße Frankenberger Tanznacht“
geht in eine neue Runde – wie auch im
vergangenem Jahr heißt es wieder: Per-
fekte Show, unwiderstehliche Animation
und pure Spiellust! Mit ihrer Version des
Rock’n’Roll-Sounds der 50er und 60er
Jahre machen THE FIREBIRDS einfach
gute Laune.

Eintritt: VVK: 19,00 Euro AK: 22,00 Euro

Mittwoch, 25.02.2015, 15.00 Uhr
Frankenberger Kränz’l: DUO KON-
TRAST „Die klingenden Saxophone“

Das Duo Heidi&Klaus musiziert bereits
seit über zwölf Jahren gemeinsam und
nennt sich zurecht „KONTRAST“, auf-
grund der vielen, verschiedenen Genre,
die sie bedienen. Begleiten Sie beim
Showkonzert „Die klingenden Saxopho-
ne“ auf eine musikalische Reise im
Sound von Captain Cook!

Eintritt: VVK: 7,50 Euro AK 8,50 Euro

Ab sofort können Eintrittskarten unter:
www.stadtpark-frankenberg.de/tickets
auch online erworben werden. Die Bezahlung
erfolgt vorerst nur auf Vorkasse.
Andere Zahlungsmöglichkeiten folgen in Kürze.

Sonntag, 22.02.2015,
15.50 Uhr
Comedy:
Frieda Braun –
Rolle vorwärts

Wie begrüßt man sich ohne
Ansteckungsgefahr,
wenn die Grippewelle anrollt?

Eintritt: VVK / AK: PG I 29,85 Euro,
PG II 26,35 Euro, PG III 21,05 Euro

Der Verein zur Entwicklung der Erzgebirgs-
region Flöha- und Zschopautal hat in seiner
Mitgliederversammlung am 09.01.2015
einen wichtigen Meilenstein bei der Gestal-
tung des ländlichen Raumes in der Region
gesetzt: die Fertigstellung und Verabschie-
dung der LEADER-Entwicklungsstrategie
(LES). Das Papier bildet die Grundlage für
die Projektarbeit der Erzgebirgsregion in der
EU-Förderperiode bis 2020.
Bei der Erarbeitung der Strategie setzte der
Verein auf die breite Mitwirkung privater und
kommunaler Vertreter. Zählte der Verein bei
seiner Gründung im November 2013 gerade
einmal 21 Mitglieder, so waren es zur Mit-
gliederversammlung bereits 53 Personen.
Die Mitglieder wählten aus ihrer Mitte das
sogenannte Entscheidungsgremium, wel-
ches in den kommenden Jahren über die

Förderfähigkeit von Projekten befindet und
damit über die Aufteilung der begehrten
Fördermittel entscheidet. Das 38-köpfige
Gremium setzt sich aus 20 Vertretern des
privaten Sektors (Privatpersonen, Unterneh-
men, Vereine, Verbände) sowie 18 Personen
aus dem Behördenbereich zusammen. Zum
Vorsitzenden des Entscheidungsgremiums
wurde Ralf Börner, Vereinsvorsitzender und
Bürgermeister von Leubsdorf, gewählt. Sein
Stellvertreter ist André Heinrich, stellvertre-
tender Vereinsvorsitzender und Beigeordne-
ter für Stadtentwicklung und Ordnung aus
Marienberg.
Alle anwesenden Mitglieder des Entschei-
dungsgremiums stimmten der LES zu, die
nun in einem Prüfverfahren durch externe
Gutachter sowie ein Auswahlgremium des
Ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft

bewertet wird. Die Genehmigung der Strate-
gie und die damit verbundene Ernennung
der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopau-
tal zum LEADER-Gebiet soll im 2. Quartal
2015 erfolgen. Erst dann können in der
Geschäftsstelle des Vereins Anträge auf
Förderung von Projekten im ländlichen
Raum angenommen werden. Über den
Beginn wird der Verein in der Tagespresse
und den Amtsblättern der Region informie-
ren.

Verein zur Entwicklung der Erzgebirgs-
region Flöha- und Zschopautal e.V.
Geschäftsstelle Gahlenzer Straße 65

09569 Oederan, Telefon: 037292 / 28 97 66
Fax: 037292 / 28 97 68

E-Mail: info@floeha-zschopautal.de

Aus den Vereinen – kurz notiert

STADTPARK AKTUELL
Veranstaltungs- und Kultur GmbH Frankenberg/Sa.

VORSCHAU 2015

VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER ERZGEBIRGSREGION FLÖHA- UND ZSCHOPAUTAL E.V.

LEADER-Entwicklungsstrategie der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal verabschiedet

KARTENVORVERKAUF:

Veranstaltungs- und Kultur GmbH,
Frankenberg/Sa., Markt 15, Frankenberg
(im Rathaus) Tel.: 03 72 06/56 92 515
E-Mail: ticket@stadtpark-frankenberg.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. 9.00 – 12.00 u. 13.00 – 15.30 Uhr
Di. /Do. 9.00 – 12.00 u. 13.00 – 17.30 Uhr
Mi. /Fr. 9.00 – 12.00 Uhr



9

Kleingartenverein „Zur Erholung“ e.V. Altenhain
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich bei Interesse einen neuen Garten anzuschaffen. Unser
freier Garten mit der Nummer 43 bietet ca 400 qm Gartenfläche,1 Laube mit Terrasse sowie
Elektro- und Wasseranschluss. Im Gegenzug sucht er kreative Ideen und fleißige Hände bei
der Neugestaltung. Infos bei: Herr R. Mitschke unter der Telefon-Nr. 0371-222175. Unser
KGV lädt Sie außerdem recht herzlich zu einem Besuch auf unserer Internetseite http://kgv-
zur-erholung-altenhain.jimdo.com ein und wünscht allen Gärtnern ein erfolgreiches Jahr
2015. Ramona Fichtner (Öffentlichkeitsbeauftragte)

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, der
Vorstand des Förderkreises hat die Ent-
scheidung des Sozialministeriums, den
Standort Frankenberg aus dem Landes-
krankenhausplan zu nehmen, mit Unver-
ständnis und Bestürzung aufgenommen.
Die Teilnehmer des Bürgerforums am 27.
Januar haben die Auffassung des Förder-
kreises unterstützt, dass diese Entschei-
dung nicht unwidersprochen hingenommen
werden darf. Deshalb wurde beschlossen,
den Protest dagegen wieder öffentlich durch
Kundgebungen vorzutragen.
Allerdings müssen wir uns gemeinsam darü-
ber im Klaren sein, dass eine Protestkund-
gebung zum Beispiel in Dresden mit 200
Teilnehmern kaum Wirkung erzielen wird.
Deshalb rufen wir Sie, die Bürger von Fran-
kenberg und den umliegenden Orten auf,
entscheiden Sie sich für die Teilnahme an
einer Kundgebung, die auf Grund ihrer Teil-
nehmerzahl auch wirklich Eindruck macht!
Wir laden Sie zur Vorbereitung zum nächs-
ten Bürgerforum am Dienstag, dem 24.
Februar 2015 um 18.00 Uhr im Gymnasi-

um Frankenberg Haus II Humboldtstraße
ein. Dort werden wir den vorgesehenen Ter-
min bekanntgeben und wo Sie sich zur Teil-
nahme anmelden können.
Wenn sich hoffentlich eine genügend große
Anzahl Teilnehmer meldet, werden wir
gemeinsam nach Dresden fahren und dort
gegen die Entscheidung des Sozialministe-
riums und gegen das nicht entschuldbare
Verhalten von Ministerin und Ministerpräsi-
dent protestieren, die es offenbar nicht nötig
haben, auf die Zuschriften ihrer Wähler zu
antworten.
Postanschrift: Förderkreis z.Hd. Frau Jütt-
ner, Äußere Freiberger Str.24a, 09669 Fran-
kenberg/Sa, Tel.: 037208/882838 (Vorsitzen-
der Herr Dittrich, Gottfried-Schenker-Str. 4,
09244 Lichtenau)

Sparkasse Mittelsachsen
Konto-Nr. 3 320 007 008
BLZ 870 520 00
Vereinsregister beim Amtsgericht Chemnitz
Registernummer VR 41004
www.fk-krankenhaus-frankenberg.de
E-Mail: foerderkreis@arcor.de

Förderkreis für das Krankenhaus Frankenberg/Sachsen e.V.
Einladung zum Bürgerforum am 24.02.2015

Gottes Liebe feiern – Gottesdienste

☺ gleichzeitig Kindergottesdienst für Kinder ab 4 Jahren
Eltern-Kind-Raum mit Ton- und Bildübertragung

Sonntag, 15. Februar 9.30 Uhr Pfarrhaus Gottesdienst mit Predigt
und Abendmahl

Aschermittwoch, 18. Februar 19.30 Uhr Pfarrhaus Andacht zum
Frühjahrsbußtag

Sonntag, 22. Februar 9.30 Uhr Bürgerhaus Gottesdienst
Hausdorf

17.00 Uhr Pfarrhaus Gottesdienst

Dienstag, 24. Februar 15.00 Uhr Seniorenhaus „Im Sonnenlicht“

Sonntag, 1. März 9.30 Uhr Pfarrhaus Gottesdienst mit Predigt

Evangelisch-Lutherische St.-Aegidien-Kirchgemeinde

Kirchgemeinde Bockendorf-Langenstriegis
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten

Sonntag, 15.02., 9.30 Uhr Gemeinsamer Familiengottesdienst in der Turnhalle
Pappendorf zum Abschluss der Lego-Tage

Sonntag, 22.02., 9.00 Uhr Gottesdienst in Bockendorf mit Kindergottesdienst

Sonntag, 01.03., 9.00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl in Langenstriegis und
Kindergottesdienst

Gott kennen lernen – Glaubenskurs: jährlich ab September –
www.kurse-zum-glauben.de / jederzeit im Internet unter www.online-glauben.de

Kirchliche Nachrichten

Einladung zur
Mitgliederversammlung

Sehr geehrte Mitglieder, hiermit laden wir
Sie zu unserer diesjährigen Mitgliederver-
sammlung am Donnerstag, 26.02.2015,
18.30 Uhr, in die Gaststätte „Schilfteich“ in
Frankenberg ein. Die Tagesordnung wurde
Ihnen mit der schriftlichen Einladung be-
kanntgegeben. Anträge auf Ergänzung der
Tagesordung geben Sie bitte bis 2 Tage vor
der Versammlung beim Vorsitzenden ab.

Dietmar Palm, Vorstandsvorsitzender

Gottesdienste der Kirchgemeinde
Seifersbach im Februar 2015

08.02. 09.00 Uhr Gottesdienst –
Rossau

10.15 Uhr Gottesdienst mit
Kigo – Sachsenburg

15.02. 09.00 Uhr Gottesdienst –
Seifersbach

22.02. 10.00 Uhr Gottesdienst –
Mittweida

01.03. 10.30 Uhr Gottesdienst mit
Kigo – Schönborn

Legotage 16. und 17.02. sowie
Kinderbibeltag (18.02.)
>>> dazu laden wir alle Kinder ab 6 bis 12
Jahren herzlich ein. Zu den Legotagen tref-
fen wir uns 9.00 Uhr im Ratssaal des OT
Seifersbach, Ende ist 15.00 Uhr. Als Unkos-
tenbeitrag erbitten wir 3,50 Euro pro Tag.
Zum Kinderbibeltag (18.02.) treffen wir uns
9.30 Uhr im Pfarramt Seifersbach, Ende ist
an diesem Tag 15.30 Uhr – auch hier erbit-
ten wir für das Mittagessen 2,00 Euro.

Auf eine schöne gemeinsame Zeit mit mög-
lichst vielen Kindern freuen sich:
Frau Schönherr, Frau Beyer, Herr Schott und
das Team vom Hort der Grundschule!

K. Beyer, Verwaltung
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